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Text 

§ 338. (1) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, sind die 
Organe der zur Vollziehung dieser Vorschriften zuständigen Behörden sowie die von diesen Behörden 
herangezogenen Sachverständigen berechtigt, Betriebe sowie deren Lagerräume während der 
Betriebszeiten zu betreten und zu besichtigen und Kontrollen des Lagerbestandes vorzunehmen. Der 
Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter ist spätestens beim Betreten des Betriebes oder der Lagerräume 
zu verständigen. Insoweit die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß § 336 bei der 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken haben, haben ihnen die Gewerbetreibenden auf 
Verlangen alle für die Gewerbeausübung maßgebenden behördlichen Urkunden vorzuweisen und zur 
Einsichtnahme auszuhändigen. Liegt gegen eine Person der Verdacht einer Verwaltungsübertretung 
gemäß § 366 Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 vor, so hat sich diese Person gegenüber den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes auszuweisen. 

(2) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, hat der 
Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter den Organen der im Abs. 1 genannten Behörden sowie den von 
diesen Behörden herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die Besichtigung des Betriebes und 
der Lagerräume zu ermöglichen sowie den Anordnungen dieser Organe zur Inbetriebnahme oder 
Außerbetriebsetzung und über die Betriebsweise von Maschinen und Einrichtungen und zur Vornahme 
betrieblicher Verrichtungen zu entsprechen; weiters hat er den im Abs. 1 genannten Behörden die 
notwendigen Auskünfte zu geben, notwendige Unterlagen vorzulegen und erforderlichenfalls Einblick in 
die Aufzeichnungen über den Lagerbestand sowie über die Warenein- und -ausgänge zu gewähren. 
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(3) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, sind die 
Organe der zur Vollziehung dieser Vorschriften zuständigen Behörden sowie die von diesen Behörden 
herangezogenen Sachverständigen auch berechtigt, Proben im unbedingt erforderlichen Ausmaß zu 
entnehmen. Dem Betriebsinhaber oder seinem Stellvertreter ist eine schriftliche Bestätigung über die 
Probenentnahme sowie auf Verlangen eine Gegenprobe auszufolgen. Auf Verlangen des Betriebsinhabers 
hat der Bund für die entnommene Probe eine von der zuständigen Behörde zu bestimmende 
Entschädigung in der Höhe des Einstandspreises zu leisten, falls dieser mehr als 500 S beträgt. Die 
Entschädigung entfällt, wenn auf Grund dieser Probe eine Maßnahme gemäß § 69 Abs. 4 oder § 360 
getroffen worden ist oder eine bestimmte Person bestraft oder auf den Verfall der Probe erkannt worden 
ist. 

(4) Die Organe der im Abs. 1 genannten Behörden haben bei den Amtshandlungen gemäß Abs. 1 
und 2 darauf Bedacht zu nehmen, daß jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des 
Betriebes vermieden wird. 

(5) Die gemäß Abs. 2 letzter Halbsatz erhaltenen Angaben dürfen nur für die Vollziehung der 
gewerberechtlichen Vorschriften verwendet werden. 

(6) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27, und die Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über die Verkehrs-Arbeitsinspektion, BGBl. Nr. 650/1994, werden durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt. 

(7) Die Organe der zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften zuständigen Behörden sind 
berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem 
begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher oder 
sozialversicherungsrechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt. 
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